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RS OGH 1925/2/5 1Ob73/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1925

Norm

ABGB §166 Dc

Rechtssatz

Die mütterlichen Großeltern des unehelichen Kindes können zu einer Unterhaltsleistung für dieses erst dann verhalten

werden, wenn entweder die Person des unehelichen Vaters nicht feststellbar ist oder wenn sich nach Feststellung der

Vaterschaft ergibt, daß der uneheliche Vater zu einer Unterhaltsleistung nicht herangezogen werden kann.

Entscheidungstexte

1 Ob 73/25

Entscheidungstext OGH 05.02.1925 1 Ob 73/25
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